
242 Generalversammlung – Einundfünfzigste Tagung

führung der Aktivitäten der Dritten Dekade erforderlichen rechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhender
Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden; Beziehungen zwischen den Nationen zu den Zielen und

19. ersuchtden Generalsekretäraußerdem, den Aktivitä-
ten des Aktionsprogramms für die Dritte Dekade höchsten
Vorrang einzuräumen; unter Hinweisauf die Internationalen Menschenrechts-

20. ersuchtden Generalsekretärferner, dem Wirtschafts-
und Sozialrat jedes Jahr einen detaillierten Bericht über alle
Aktivitäten der Organe der Vereinten Nationen und der
Sonderorganisationen vorzulegen, der eine Analyse der
eingegangenen Informationen über die Aktivitäten zur Be-
kämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung enthält;

21. bittet den Generalsekretär, der Generalversammlung
Vorschläge vorzulegen, mit dem Ziel, das Aktionsprogramm
für die Dritte Dekade erforderlichenfalls zu ergänzen;

22. bittet alle Regierungen, die Organe der Vereinten Unterzeichnung der Grundsatzerklärung über Regelungen
Nationen, die Sonderorganisationen und anderen zwischen- betreffend eine vorläufige Selbstregierung durch die Palästi-
staatlichen Organisationen sowie interessierte nichtstaatliche nensische Befreiungsorganisation, die Vertreterin des palästi-
Organisationen mit Konsultativstatus beim Wirtschafts- und nensischen Volkes, und die Regierung Israels sowie von den
Sozialrat, sich voll an der Dritten Dekade zu beteiligen; darauffolgenden Durchführungsabkommen, insbesondere das

23. appelliert mit allem Nachdruckan alle Regierungen,
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und in Bekräftigungdes Rechts aller Staaten der Region, in
Einzelpersonen, die dazu in der Lage sind, großzügige Beiträ- Frieden innerhalb sicherer und international anerkannter Gren-
ge an den Treuhandfonds für das Programm der Dekade zur zen zu leben,
Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung zu
entrichten, und ersucht zu diesem Zweck den Generalsekretär,
auch weiterhin entsprechende Kontakte aufzunehmen und
Initiativen zu ergreifen, um zur Entrichtung von Beiträgen zu 2.bringt die Hoffnung zum Ausdruck,daß das palästi-
ermutigen; nensische Volk im Rahmen des derzeitigen Friedensprozesses

24. bittetdie Menschenrechtskommission, auf ihrer drei-
undfünfzigsten Tagung vorrangig die Möglichkeit der Abhal- 3.fordert alle Staaten sowie die Sonderorganisationen
tung einer Weltkonferenz zur Bekämpfung von Rassismus, und Organisationen des Systems der Vereinten Nationennach-
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und anderendrücklich auf,das palästinensische Volk in seinem Streben
heutigen Formen der Intoleranz zu prüfen, und der Generalver- nach Selbstbestimmung auch weiterhin zu unterstützen und
sammlung auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung über den ihm dabei Hilfe zu gewähren.
Wirtschafts- und Sozialrat entsprechende Empfehlungen
vorzulegen;

25. ersuchtden Generalsekretärabermals, mit den Mit-
gliedstaaten und den zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen Konsultationen über die Möglichkeit der Ab-
haltung einer Weltkonferenz zur Bekämpfung von Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und anderen
heutigen Formen der Intoleranz zu führen;

26. beschließt, den Punkt "Beseitigung von Rassismus und
Rassendiskriminierung" auf ihrer Tagesordnung zu belassen
und auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung mit höchstem
Vorrang zu behandeln.
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51/82. Das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbst-
bestimmung

Die Generalversammlung,

im Bewußtseindessen, daß die Entwicklung freund-
schaftlicher, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichbe-

Grundsätzen der Vereinten Nationen gehört, wie sie in ihrer
Charta festgelegt sind,

pakte , die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte , die157      158

Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker sowie die Erklärung und das Ak-159

tionsprogramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Welt-
konferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden ,160

sowie unter Hinweisauf die Erklärung anläßlich des
fünfzigsten Jahrestages der Vereinten Nationen ,161

Kenntnis nehmendvon den Entwicklungen im Nahost-
friedensprozeß, insbesondere von der gegenseitigen Anerken-
nung und der am 13. September 1993 in Washington erfolgten

162

Interimsabkommen vom 28. September 1995,

1. bekräftigtdas Recht des palästinensischen Volkes auf
Selbstbestimmung;

sein Recht auf Selbstbestimmung bald ausüben wird;
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51/83. Der Einsatz von Söldnern als Mittel zur Verletzung
der Menschenrechte und zur Behinderung der
Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der Völker

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 49/150 vom 23. De-
zember 1994 und 50/138 vom 21. Dezember 1995,

sowie unter Hinweisauf alle ihre einschlägigen Resolutio-
nen, in denen sie unter anderem alle Staaten verurteilt hat, die
die Anwerbung, die Finanzierung, die Ausbildung, die Zu-

Resolution 2200 A (XXI), Anlage.157

Resolution 217 A (III).158

Resolution 1514 (XV). 159

A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.160

Resolution 50/6.161

Siehe Official Records of the Security Council, Forty-eighth Year,162

Supplement for October, November and December 1993, Dokument S/26560,
Anhang.




